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1 8. Dezember 1916 .Karlsruhe , d

NMiniſterium
des Großerzoglichen Hauſes ,

der ZJuſtiz und des Auswärtigen .

J . ⸗Nr. 42128 .

N
Erlaß vom 8. Dezember 1916 .

Die vormundſchaftsgerichtliche Fürſorge

für Minderj jährige, insbeſondere für Krieger⸗
waiſen betr .

Die Zeitverhältniſſe bringen es mit ſich , daß die Erziehung ,

Verpflegung und Beaufſichtigung der Kinder ſich für die Eltern ,

namentlich die alleinſtehenden Frauen , und für die Vormünder

beſonders ſchwierig geſtaltet. Hieraus erwächſt für die Vor⸗

mundſchaftsrichter eine ſegenesreiche Aufgabe und die Verpflichtung ,

umſichtig und tatkräfti ig , ſoweit es im Rahmen des ges

zuläſſig iſt , einzugreifen . Eine nachhaltige und förd erliche

behördliche Fürſorge, die zugleich im vaterländiſche ntereſſe
gelegen iſt , wird ſich aber meiſt nur ermögllichen laſſen, wenn die

Organe der freien Liebestätigkeit , die , gerade hiebei erſprießlich

wirken können , zu ununterbrochener Mitarbeit herangezogen

werden . Die lebenserfahrenen und geſchulten
Kräfte , die ihnen

zur Verfügung ſtehen , werden ganz hervorragend geeignet ſein ,

die Erzieher, namer ntlich die Kriegerwitwen , ſchonend und unauf⸗

fällig mit Rat und Tat zu unterſtützen die etwa gebotene
anderweite Unterbringung der Kinder in einwandfreien Familien

zu vermitteln , paſſende Erziehungsanſtalten , Kinderhorte, Erho⸗

lungsheime uſw . zu bezeichnen , gute oder Arbeitsſtellen

nachzuweiſen, darüber zu befinden , ob und in welcher Weiſe das

auf die Kinder entfallende Waiſengeld oder ihr Arbeitslohn

zweckmeäßig angelegt und verwertet wird u. a. m.

Im übrigen wird auf den Runderlaß ' an die Amtsgerich te

vom 13 . Juli 1915 J . ⸗Nr. 24385 , betr . die Fürſorge für die

Kriegerwaiſen , Bezug genommen und auf den Aufſatz über

Jugenderziehung und Vormundſchaftsgericht von Prof . Dr .

A. Seng in der Badiſchen Rechtspraxis 1916 S . 173/4 auf⸗
merkſam gemacht.

von Duſch .
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